
Beschlussauszug
aus der

Sitzung des Bau- und Planungsausschusses 
vom 02.12.2019

Top 15 B-Plan 96 "Zwischen Großer Moorweg, Schäferweg, Spritzloh und Brands-
kamp"
Änderung des Geltungsbereiches, Abwägung zur frühzeitigen Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung, Auslegungsbeschluss

Beratungsverlauf: 
Beratungsverlauf siehe TOP 14.

Beschluss: 

1. Für das Gebiet zwischen den Straßen Großer Moorweg, Schäferweg, Spritzloh und Brands-
kamp, wie aus dem beiliegenden Lageplan ersichtlich, wird der Bebauungsplan 96 aufgestellt. 
Planungsziel ist das Schaffen der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Bereitstellung 
von gewerblichen Bauflächen sowie von Grünflächen zur landschaftlichen Einbindung.

2. Die während der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie der Öffentlichkeit abgegebenen Stellungnahmen wurden gemäß den Vorschlägen 
der Verwaltung vom 14.11.2019 geprüft. Die Zusammenstellung vom 14.11.2019 ist Bestandteil 
dieses Beschlusses. Die Bürgermeisterin wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme 
abgegeben haben, von diesem Ergebnis in Kenntnis zu setzen.

3. Der Entwurf und die Begründung zum B-Plan 96 "Zwischen Großer Moorweg, Schäferweg, 
Spritzloh und Brandskamp" werden in den vorliegenden Fassungen gebilligt.

4. Der Entwurf des Planes und die Begründung sind nach § 3 Abs.2 BauGB öffentlich auszule-
gen. Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind über die Ausle-
gung zu benachrichtigen.

5. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 
BauGB soll parallel zur Auslegung erfolgen.



Abstimmungsergebnis:

7 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 2 Enthaltungen
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